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Anordnung 
über die Prüfung von Filmvorführern 

für 16-mm-Schmalfilmprojektoren.

Vom 1. März 1967

Im Einvernehmen mit dem Minister für Kultur und 
dem Minister der Finanzen wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Bildwerfer zur Vorführung von 16-mm-Schmal- 

ftlm darf selbständig nur bedienen, wer einen Befähi
gungsnachweis des Ministeriums für Volksbildung be
sitzt.

(2) Ausgenommen von dieser Regelung ist die Vorfüh
rung von Schmalfilmen bis einschließlich' 16 mm für den 
persönlichen Gebrauch.

(3) Zur Prüfung werden Vertreter der gesellschaft
lichen Organisationen, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben und die nach der Prüfungsordnung vorge
schriebene Ausbildung nach weisen, zugelassen.

(4) Der Antrag auf Ausbildung und Zulassung zur 
Prüfung ist für den Bewerber von der gesellschaftlichen 
Organisation an den Rat des Bezirkes, Abteilung Volks
bildung, Bezirksstelle für Unterrichtsmittel, zu richten.

(5) Dem Antrag sind beizufügen:
a) 2 Lichtbilder
b) eine Erklärung darüber, ob und mit welchem Er

gebnis der Antragsteller bereits an Ausbildungen 
und Prüfungen für Filmvorführer teilgenommen 
hat.

§ 2

(1) Die Ausbildung erfolgt durch den Rat des Bezir
kes, Abteilung Volksbildung, Bezirksstelle für Unter
richtsmittel.

(2) Die Ausbildung ist in Stützpunkten durchzufüh
ren, um Anfahrtswege für den Bewerber zu ersparen.

(3) Für Studenten an Einrichtungen der Lehrerbildung 
wird die Ausbildung und Prüfung an diesen Einrich
tungen vorgenommen.

§3
(1) Der Befähigungsnachweis nach § 1 wird erteilt, 

wenn eine Prüfung vor der Prüfungskommission bei 
dem Rat des Bezirkes, Abteilung Volksbildung, Bezirks
stelle für Unterrichtsmittel, erfolgreich abgelegt ist.

(2) An den Einrichtungen der Lehrerbildung (Univer
sitäten, Pädagogischen Hochschulen, Pädagogischen In
stituten, Instituten für Lehrerbildung und Pädagogi
schen Schulen) und von Lehrern und Erziehern durch 
die Kreisstellen für Unterrichtsmittel erworbene Be
fähigungsnachweise für 16-mm-Schmalfilmgeräte wer
den anerkannt.

(3) Vorführer, die im Besitz des Befähigungsnach
weises А oder В sind, benötigen keinen Befähigungs
nachweis für 16-mm-Schmalfilmgeräte.

§4
(1) Die Prüfungskommission für Filmvorführer für 

16-mm-Schmalfilmgeräte wird von dem Leiter der Be
zirksstelle für Unterrichtsmittel des Rates des Bezirkes, 
Abteilung Volksbildung, berufen.

(2) Sie setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusam
men:

a) Leiter der Bezirksstelle für Unterrichtsmittel
b) Werkstattleiter der Bezirksstelle für Unterrichts

mittel
c) ein Vertreterder Kreisstellen für Unterrichtsmittel.

(3) Der Vertreter des Rates des Bezirkes, Abteilung 
Volksbildung, Bezirksstelle für Unterrichtsmittel, führt 
den Vorsitz in der Prüfungskommission.

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission kann 
Sachverständige zur Prüfung hinzuziehen.


